
Aufnahmeantrag und Satzung 
 
Sehr geehrter Gast, 
mit der Unterzeichnung des Aufnahmeantrags werden Sie Mitglied im 
 

Raucherclub  BOOTSHAUS 
 
der seinen Stammsitz in dieser Gaststätte hat und akzeptieren die folgende Satzung.  
 
Ihre Mitgliedsnummer lautet: ________________________________ 
 
Satzung: 
 

1.) Name, Sitz, Geschäftsjahr 
Der Club wird unter dem Namen BOOTSHAUS geführt. 
Der Club wurde am 01.01.2009 gegründet. 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Es handelt sich um eine nicht im Vereinsregister eingetragene 
nicht rechtsfähige Interessengemeinschaft, die keine Gesellschaftsform bildet. Im Falle von 
Satzungslücken wird, sofern sie keine Rechtsfähigkeit eines Vereins benötigen, wenn möglich das 
Vereinsrecht des BGB angewendet. 
 

2.) Zweck und Aufgaben 
Der Raucherclub dient dem ausschließlichen Zweck des gemeinschaftlichen Tabakkonsums und den damit 
verbunden Informationen über Risiken und Genuss.  
 

3.) Mitgliedschaft 
Das Mitglied muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung volljährig sein. Die Dauer der Mitgliedschaft ist 
unbefristet, sie kann jederzeit fristlos gekündigt werden und es entstehen ihnen keine weiteren Kosten. 
In der Aufnahmegebühr ist die Anfertigung eines Club-Ausweises enthalten. Sie sind verpflichtet diesen 
Ausweis mit sich zu tragen und auf Verlangen vorzuzeigen. Bei einer Mitgliedschaft senden wir Ihnen 
unseren kostenlosen Newsletter und oder SMS zu, der Sie über unsere Aktivitäten, Aktionen und 
Clubtreffen informiert. 
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitgliedes, seiner Kündigung oder dem Ausschluss durch den 
Vorstand. Ein Ausschluss durch den Vorstand kann nur schriftlich bei einem Verstoß gegen die 
Clubsatzung erfolgen, wobei dem Mitglied vorher gehör gewährt wird. 
 

4.) Organe 
Organe sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Die Mitgliederversammlung ist das oberste 
Organ und entscheidet einmal im Jahr über den Vorstand, die Auflösung des Clubs und 
Satzungsänderungen. Jedem Mitglied steht eine Stimme zu und die Versammlung wird 14 Tage vorher 
durch einen Aushang im Club-Stammsitz ausgehangen. 
Der Vorstand besteht aus der/m Vorsitzenden und seinem/ihrem/Ihrer Stellvertreter/in. 
 
Vorstand: Müslüm Lacin 
 
Stellv. Vorstand: Mehmet Caliskan 
 
Laut §26 BGB vertritt der Vorstand den Club gerichtlich und außergerichtlich. 
 
 
Name : _________________________________  Geb.:   _________________________ 

 

Straße: _________________________________ Plz, Ort:  _________________________ 

 

E-Mail : _________________________________  Handy:  _________________________ 

 

 

Köln, _______________  ________________               ________________________________ 

Ort             Beitrittsdatum        Unterschrift 


